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1) eBT - elektronischer Bilanztransfer – was
ist das eigentlich?
Nach der für die Abgabenbehörde sehr er-
folgreichen Installierung der elektronischen
Steuererklärung über Finanz-Online sind
viele andere Institutionen „auf diesen Zug
aufgesprungen“, um sich von uns Steuerbe-
ratern und Wirtschaftsprüfern die Daten
fein säuberlich aufbereitet, nach den Wün-
schen der jeweiligen Institution systemati-
siert, elektronisch übermitteln zu lassen.

Dem Firmenbuchgericht ist bekannterma-
ßen der Jahresabschluss zu übermitteln.
Die Finanzverwaltung wünscht sich das-
selbe und die Betriebsprüfer bekanntlich
den elektronischen Zugang zur gesamten
Finanzbuchhaltung. Die Banken, die diese
Entwicklung genau verfolgen und schon
lange in den Startlöchern sitzen, um bei
dem einen oder anderen System mit dabei
sein zu können, haben sich nun doch ent-
schlossen, ein eigenes, ihren Wünschen und
Bedürfnissen entsprechendes System zu
entwickeln. 

Es mag im ersten Moment grotesk erschei-
nen, dass die Unternehmer bzw. deren
Berater – also wir Steuerberater und Wirt-
schaftsprüfer - mit einer Fülle von ver-
schiedenen, elektronischen Transfer-
systemen konfrontiert sind, ist aber
schluss- endlich eine vernünftige und dem
Bankkunden gegenüber vertrauensför-
dernde Maßnahme. Während die Zur-Ver-
fügung-Stellung von Unternehmensdaten

an die öffentliche Hand kritisch und daher
eher restriktiv gesehen wird (man be-
schränkt sich grundsätzlich auf das Vorge-
schriebene), sollte dies den Banken
gegenüber anders sein: Die Bank gibt jenen
Unternehmen lieber Geld, wo sie ihr Kredit-
risiko genau abschätzen kann. Sie kann es
dann genauer abschätzen, wenn sie über
ausreichende Informationen verfügt. An-
ders formuliert: Wer von der Bank etwas
will, sollte bereit sein, ihr umfangreiche In-
formationen über Vergangenheit, Gegen-
wart und Zukunft des Unternehmens zur
Verfügung zu stellen.

2) Der derzeitige Stand des eBT
Erste Bank und Bank Austria haben ge-
meinsam mit der Österreichischen Kontroll-
bank (OeKB) dieses elektronische Bilanz-
transfer-System (eBT) entwickelt. Die Kon-
trollbank fungiert als Informations-, Sam-
mel- und Weiterleitungsstelle. Steuer-
berater und Wirtschaftsprüfer haben seit
1. Jänner 2009 die Möglichkeit, die Jahres-
abschlussdaten ihrer Klienten auf elektroni-
schem Weg (via OeKB) an die Banken zu
übermitteln. Die Anmeldung zu diesem eBT
erfolgt mittels Anmeldeformular direkt bei
der Österreichischen Kontrollbank. Sowohl
das Anmeldeformular als auch die Nut-
zungsbedingungen können auf der Website
der OEKB (www.oekb.at) abgerufen werden.
Nach Erhalt der Zugangsdaten können –
analog wie beim Finanz-Online – Benutzer
für Direkteinstieg (zum manuellen Upload)
oder zum Webservice (zum automatischen

Upload, falls dies die vorhandene Software
ermöglicht) angelegt werden. Bei Nutzung
dieses elektronischen Bilanztransfer-Sys-
tems erhält der Teilnehmer von der betref-
fenden Bank eine standardisierte Rück-
meldung, die Informationen über das Fi-
nanz-Rating des betreffenden Unterneh-
mens beinhaltet. Dieses Finanz-Rating
erfolgt derzeit leider in Form eines 6-stufi-
gen Noten-Systems, das aber in dieser ver-
einfachten Form für uns Steuerberater und
Wirtschaftsprüfer noch sehr wenig aussa-
gefähig ist, da allfällige Veränderungen, die
sich bei der Bank-Bonitätsbeurteilung (bei
z.B. 20 Bonitätsstufen und mehr) auswir-
ken, hier nicht erkennbar sind.

Dieses System wird vorläufig nur von Erste
Bank und Bank Austria betrieben. Dem Ver-
nehmen nach ist das Interesse der anderen
Sektoren groß, auch auf dieses System „mit
aufzuspringen“. Es kann daher gerechnet
werden, dass in zwei bis drei Jahren der
überwiegende Teil der österreichischen Kre-
ditwirtschaft an dieses System angeschlos-
sen sein wird.

3) Die Vorteile des eBT
Für die Banken ergibt sich klarerweise mit-
telfristig ein enormer Kostenvorteil. Viele
hunderte Mitarbeiter in allen österrei-
chischen Banken bzw. Sektoren müssen
jährlich die den Banken übermittelten Jah-
resabschlüsse brav „abklopfen“. Gibt es Ein-
gabefehler (insbesondere falsche Zuord-
nungen), die sich verständlicherweise auf
die Bonitätsbeurteilung des Unternehmers
negativ auswirken können, wird dies in
aller Regel unentdeckt bleiben. Der Fairness
halber muss aber festgestellt werden, dass
es enormer Mittel bedarf, um dieses System
zu entwickeln, zu etablieren und zu bewer-
ben. 

Die elektronische Übermittlung wird letzt-
lich auch für Unternehmer, aber auch Steu-
erberater einen zeitlichen, aber auch
organisatorischen Vorteil bringen. Das au-
tomatische Feed-back mit dem rücküber-
mittelten Rating-Ergebnis (auch wenn dies
derzeit in einer vereinfachten und nicht
sehr informativen Form erfolgt), stellt einen
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bedeutsamen Schritt in Richtung Mehr-
Transparenz in der Geschäftsbeziehung mit
den Banken dar.

4) Die neuen Chancen für Steuerberater &
Wirtschaftsprüfer
Seit Beginn der Diskussion rund um Basel II
wird in unzähligen Vorträgen und Büchern
von den neuen Geschäftsfeldern, aber auch
neuen Herausforderungen und Verpflich-
tungen von Steuerberatern und Wirt-
schaftsprüfern geschrieben bzw. referiert.
Das mangelnde Interesse der österrei-
chischen Klein- und Mittelunternehmer an
den betriebswirtschaftlichen Grundlagen
ihres Unternehmens, die mangelnde Bereit-
schaft, sich intensiv mit den Risken und
Gefahren im eigenen Unternehmen, aber
auch im Unternehmensumfeld zu beschäf-
tigen, mag viele Gründe haben; die man-
gelhafte Transparenz der Bonitäts-
beurteilung durch die Banken ist aber si-
cher ein wesentlicher Faktor. (Wer nie hört,
wie sich bestimmte unternehmerische Er-
gebnisse in der Bonitätsbeurteilung nieder-
schlagen, weiß auch nicht, wie er etwas
verändern kann und wird auch keinen An-
sporn haben, etwas zu ändern.)

Dass jene Unternehmen, deren Abschlüsse
mittels eBT zur Bonitätsbeurteilung an die
Banken transferiert wurden, nun automa-
tisch (standardisiert) ein Rating-Ergebnis
an den Steuerberater rückgesendet erhal-
ten, ist ein Meilenstein in der Kommunika-
tion zwischen Bank und ihren Kunden. Es
wird nun die Aufgabe des Steuerberaters
und Wirtschaftsprüfer sein (ähnlich wie
beim Prüfen eines Steuerbescheides), dieses
Finanz-Rating zu prüfen und dem Unter-
nehmer zu kommentieren. Es wird vor allem
immer wichtiger zu erkennen, wie sich
diese und jene unternehmerische Maß-
nahme auf das Bilanzbild und letztlich auf
die Bonität niederschlägt, und dass der
Jahresabschluss die erste Visitenkarte jedes
Unternehmens ist. Dies wird zwar seit vie-
len Jahren gesagt und geschrieben; jetzt
wird es aber mit großer Wahrscheinlichkeit
den meisten klar werden. Die Steuerberater
und Wirtschaftsprüfer sollten sich darauf
einstellen, neben ihrem steuerrechtlichen
Knowhow die betriebswirtschaftliche Bera-
tungskapazität jedenfalls zu verstärken.

5) Problembereiche
In aller Regel sind Steuerberater und Wirt-
schaftsprüfer berechtigt und auch ver-
pflichtet, die von ihnen erstellten

Jahresabschlüsse dem zuständigen Finanz-
amt zu übermitteln. Eine direkte Übermitt-
lung des fertig erstellten Jahresabschlusses
durch den Steuerberater an die Hausbank
des Unternehmers geschieht derzeit in aller
Regel nur in Einzelfällen und ist im Allge-
meinen nicht nur nicht vorgesehen, son-
dern auf Grund der üblichen Vollmacht und
Auftragsverhältnisse derzeit nicht möglich.
Es ist auch sicher undenkbar, dass die Steu-
erberater und Wirtschaftsprüfer alle von
ihnen vertretenen Unternehmen über diese
Neuigkeit informieren und von dieser Not-
wendigkeit zu überzeugen versuchen. Der
Zeitaufwand dafür wäre enorm, das Ver-
ständnis dafür aber sehr gering.

Die Umstellung auf das eBT-System (an-
statt dem Unternehmer einen in Hard Copy
gebundenen Jahresabschluss für die Bank
auszuhändigen), nun den Jahresabschluss
elektronisch der Bank zu übermitteln, kos-
tet für jeden Steuerberatungs- und Wirt-
schaftsprüfungsbetrieb Zeit und vermutlich
auch Geld. Alle haben noch den Mehr-Zeit-
Aufwand anlässlich der Umstellung auf die
elektronische Steuererklärung in Erinne-
rung, aber auch den daraus resultierenden
Ärger für Unternehmer und auch für Steu-
erberater und Wirtschaftsprüfer.

Wenn es den Banken aber gelingt, ihre Un-
ternehmenskunden von diesem so nahelie-
genden und vorteilhaften System zu
überzeugen, dann ist der Erfolg des eBT si-
cher – dann werden die Unternehmer ihre
Steuerberater und Wirtschaftsprüfer be-
auftragen, ihre Abschlüsse direkt an die
Bank zu übermitteln, da das ja erstens zeit-
sparend ist und zweitens ein automatisches
Rating „retour“ kommt.

In Diskussionen wird häufig eingewendet,
dass sich durch die direkte Übermittlung
der Jahresabschlüsse an die Banken durch
Steuerberater und Wirtschaftsprüfer die
Gefahr der Haftungsinanspruchnahme für
allfällige in den Jahresabschlüssen enthal-
tene Fehler erhöhen wird. Die Banken ver-
neinen das. In der Grundsatzvereinbarung
mit den Banken und der ÖKB wird es eben-
falls explizit ausgeschlossen. Dass dieses
Thema jedenfalls sensibel ist, ist mittler-
weile allen Kolleginnen und Kollegen aber
bewusst. 

Sehr unerfreulich – obzwar nicht ganz un-
erwartet – ist der Umstand, dass die in der
WKÖ erfassten Bilanzbuchhalter nun auch

als Anwender des eBT registriert zu werden
wünschen. Der derzeitige Vorsitzende der
Paritätischen Kommission interveniert dies-
bezüglich vehement. Die OeKB, die sich
durch diese zusätzlichen Anwender eine er-
hebliche Ausweitung des diesbezüglichen
Geschäftsvolumens erhofft, unterstützt dies
bedauerlicherweise. Dass dieses eBT in
einem zähen, über mehrere Jahre dauern-
den Prozess entwickelt wurde, an dem stets
mehrere Vertreter der KWT beteiligt waren,
ist offenbar schnell vergessen.

6) Resümee
• eBt ist zweifelsfrei eine mittelfristig 

vernünftige Einführung, die allen Be-
teiligten Vorteile bringen sollte. Die 
derzeit vereinfachte Form der 6-stufi-
gen Rating-Rückantwort ist aber für 
die Steuerberater und Wirtschaftsprü-
fer sehr wenig aussagefähig, da allfäl-
lige Veränderungen, die sich zwar bei 
der Bank bonitätsbeurteilend auswir-
ken, hier nicht erkennbar sind. Die tat-
sächlichen Ratingskalierungen weisen 
bei manchen Banken weit mehr als 20 
Stufen auf. Die Banken haben aber zu-
gesagt dieses System zu verbessern, 
indem einerseits auch das qualitative 
Rating (Soft-Facts) einfließt, aber an-
dererseits auch eine tieferstufige Ska-
lierung (z.B. angepasst an Standard & 
Poor’s-System) zur Anwendung gelan-
gen wird.

• Die Einführung dieses Systems kostet 
die Bank - vor allem die beiden Be-
treiber Erste Bank und Bank Austria - 
sehr viel Geld. Die erfolgreiche Einfüh-
rung bedeutet aber auch eine enorme 
Kosten- und Zeiteinsparung. Inwie-
weit die Banken bereit sein werden, 
von diesen Vorteilen – der Kostenein-
sparung - auch etwas an ihre Unter-
nehmenskunden weiterzugeben, wird 
den Erfolg dieses Systems nicht unwe-
sentlich mit beeinflussen. 

• Die Implementierung des eBt in die 
Kanzlei-Ablauforganisation wird die 
Steuerberater und Wirtschaftsprüfer 
viel Zeit, aber vermutlich auch Geld 
kosten. Wer das bezahlt, wurde in den 
bisherigen Diskussionen noch nicht be-
antwortet. Es soll aber nicht uner-
wähnt bleiben, dass sich für uns Steu-
erberater und Wirtschaftsprüfer da-
raus nicht uninteressante Aufgaben 
und neue Herausforderungen ergeben 
werden.

    
 




